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A Allgemeiner Teil 

I. Allgemeines 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Studien- und Prüfungsordnung gilt für die grundständigen Bachelorstudiengänge 
1. Soziale Arbeit, 
2. Religions- und Gemeindepädagogik, 
3. Diakoniewissenschaft. 

 
§ 2 Zulassung zum Studium 

(1) Zu den Bachelor-Studiengängen kann zugelassen werden, wer die Zulassungs- 
voraussetzungen für ein Studium an einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
in Baden-Württemberg erfüllt (§ 58 Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg - LHG). 

(2) Näheres wird in der Immatrikulationsordnung geregelt. 
 
§ 3 Regelstudienzeit, Studienabschnitte und Gesamtumfang 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt sieben Semester mit einem Gesamtumfang von 210 Credit 
Points.  

(2) Die Regelstudienzeit umfasst die theoretischen Studiensemester, ein integriertes 
Praktisches Studiensemester und die Prüfungen einschließlich der Abschlussarbeit 
(Bachelorthesis). 

(3) Der erste Studienabschnitt beinhaltet die Module des jeweiligen Studienganges, die vor 
dem Praktischen Studiensemester absolviert werden sollen. 

(4) Der zweite Studienabschnitt beinhaltet die folgenden Module bis zur Bachelor- Prüfung 
des jeweiligen Studienganges. Der Studiengang wird mit der Bachelor-Prüfung 
abgeschlossen. 

(5) Näheres wird im Besonderen Teil (B) geregelt. 
 

§ 4 Praktisches Studiensemester und Praxisamt 

(1) In den zweiten Studienabschnitt ist ein Praktisches Studiensemester als von der 
Hochschule inhaltlich bestimmter und betreuter Ausbildungsabschnitt integriert. Das 
Praktische Studiensemester kann, auch bei entsprechender beruflicher Praxis, ohne 
einen entsprechenden Kompetenznachweis, nicht erlassen werden. Die (teilweise) 
Anrechnung eines an einer anderen Hochschule oder Dualen Hochschule absolvierten 
Praxissemesters oder entsprechender außerhochschulisch erworbener, einschlägiger 
Kompetenzen richtet sich nach § 26. Die Entscheidung trifft die Leiterin oder der 
Leiter des Praxisamtes, im Zweifelsfall entscheidet der Gemeinsame 
Prüfungsausschuss für die Bachelor-Studiengänge. 

(2) Vor Beginn des Praktischen Studiensemesters sollen die dem ersten Studienabschnitt 
zugeordneten Module nachgewiesen werden. Das praktische Studiensemester kann nur 
bei im Praxisamt vorliegender Anmeldung zum praktischen Studiensemester angetreten 
werden. Die Anforderungen sind in den Bestimmungen des Praxisamts und im 
Modulhandbuch definiert. 

(3) Das Modul Praktisches Studiensemester umfasst folgende Zeiteinheiten: 
- eine Präsenzzeit an der Einrichtung bzw. Institution der Berufspraxis, 
- eine Kontaktzeit an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg 
- eine Reflexionszeit zur Selbstevaluation bzw. Ausarbeitung entsprechender 

Dokumentationen. 
Einzelheiten zur zeitlichen Verteilung werden  in den studiengangsspezifischen Ausbil-
dungsvereinbarungen der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg geregelt. 

(4) In Einzelfällen ist auf Antrag des oder der Studierenden eine Herabsetzung der 
Präsenztage um 5 Werktage möglich. Auf Antrag des oder der Studierenden kann das 
Praxisamt im Einzelfall, im Einvernehmen mit der Praxisstelle, aus besonderen Gründen 
die Verteilung der Präsenzzeit über zwei Semester zulassen. Die Präsenzzeit soll (mit 
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(2) Prüfungsleistungen können nur an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg 
eingeschriebene Studierende erbringen. 

(3) Die Zulassung zu einer Prüfungsleistung darf nur abgelehnt werden, wenn 
1. die in Abs. 1 und 2 genannten Voraussetzungen ganz oder teilweise nicht erfüllt 

sind, 
2. die Unterlagen unvollständig sind, 
3. in demselben oder in einem nach § 60 Abs. 2 Nr. 2 LHG Baden-Württemberg 

bestimmten Studiengang eine nach der Studien- und Prüfungsordnung erforderliche 
studienbegleitende Prüfungsleistung, die Zwischenprüfung oder Abschlussprüfung  
endgültig nicht bestanden wurde oder die Person sich in einem Prüfungsverfahren 
befindet oder 

4. der Prüfungsanspruch nach § 34 Abs. 2 LHG erloschen ist. 
 
§ 13  Zulassungsvoraussetzungen für Module und Prüfungsleistungen, 

Semesterrückstufung 

(1) Die Zulassungsvoraussetzungen für Module und Prüfungsleistungen werden im 
Besonderen Teil (B) für die einzelnen Studiengänge geregelt. 

(2) Sind im Besonderen Teil Teilnahmevoraussetzungen für Module, insbesondere das 
Bestehen anderer Module vorgesehen, so können diese erst anerkannt werden, wenn 
die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sind. 

(3) Mit der Anmeldung für eine Lehrveranstaltung ist zugleich die Anmeldung für die damit 
verknüpfte Prüfungsleistung verbunden. Ausnahmen sind im Zusammenhang mit einer 
pauschalen oder individuellen Anrechnung im Einvernehmen mit dem Prüfungsamt 
möglich. Module sollen mit allen zugehörigen Lehrveranstaltungen und der 
Prüfungsleistung im selben Studiensemester als Einheit erbracht werden. 

(4) Regelungen zur Reihenfolge der Belegung von Modulen und zur Semesterrückstufung 
bzw. Fachsemesterzuordnung werden für die einzelnen Studiengänge im besonderen 
Teil (B) getroffen. 

 
§ 14 Credit Points 

(1) Entsprechend des Aufwandes der Studierenden für die Lehrveranstaltungen, Vor- und 
Nacharbeit, Prüfungsvorbereitung und Prüfungen werden für die Module Credit Points 
entsprechend den Regelungen im Abschnitt B - Besonderer Teil und den Tabellen im 
Teil D vergeben. Ein Credit Point entspricht dabei einer Belastung von 30 Arbeits- 
stunden. 

(2) Für das Bestehen der jeweiligen Bachelor-Prüfungen sind 210 Credit Points notwendig. 
 
§ 15 Art der Studien- und Prüfungsleistungen und Nachteilsausgleich 

(1) Benotete Prüfungsleistungen (PL) und unbenotete Prüfungsleistungen (UPL) können 
1. mündlich (§ 16), 
2. schriftlich durch Klausurarbeiten (§ 17), 
3. durch Referate (§ 18) 
4. durch Hausarbeiten (§ 18) 
5. durch modultypische Arbeiten (§ 19) und 
6. durch Lehrproben (§ 20) erbracht werden. 

(2) Hochschulprüfungen können in elektronischer Form oder in elektronischer Kommuni-
kation abgenommen werden. 

(3) Mündliche Prüfungen und Klausuren werden in der Regel außerhalb der Vorlesungszeit 
des Studiensemesters erbracht. 

(4) Liegen in der Person einer oder eines zu Prüfenden Beeinträchtigungen auf Grund einer 
Behinderung oder einer chronischen Krankheit vor, die das Ablegen einer Prüfungs-
leistung in der vorgeschriebenen Form erschweren, kann das Prüfungsamt auf schrift-
lichen Antrag angemessene Maßnahmen zum Ausgleich der Beeinträchtigung treffen, 
oder, soweit das Ziel der jeweiligen Prüfungsleistung auch durch eine andere Art der 
Prüfungsleistung gleichwertig nachgewiesen werden kann, gestatten, die Prüfungs-
leistung in einer anderen Form zu erbringen. Auf den Nachweis von Fähigkeiten, die 
zum Leistungsbild der abgenommenen Prüfung gehören, darf nicht verzichtet werden. 






























































